
 

 

 

• Fehlende Protokoll ierung  

Sicherheitsmaßnahmen werden in 

der Konstruktionsphase entschie-

den und nicht in einer Risikobeur-

teilung protokolliert! 

 

• Fehlende Kapazität  

Schulungsaufwendung für Bewer-

tungen, Verifizierungen und Vali-

dierungen erscheinen unverhält-

nismäßig 

 

• Unprakt ikable Checkl isten  

Checklisten auf Basis allgemeiner 

Gefahren (nach ISO 12100) sind 

nicht zielführend 

 

• Dif ferenzen zur Akzeptanz  

Die Akzeptanz von Restrisiken ist 

subjektiv und führt im Sonderma-

schinenbau zu Konflikten (z.B. bei 

der Abnahme) 
 

• Fehlende Rechtssicherheit  

Gute ingenieurmäßige Praxis 

muss zur Einhaltung der Rechtssi-

cherheit in einem formalen Stan-

dard protokoliert werden. 

 

Logic Control GmbH 

E i n  B l i c k  i n  d i e  B r a n c h e  u n t e r  w i r t s c h a f t -

l i c h e n  A s p e k t e n  

Der Gesetzgeber fordert, dass die 

technische Sicherheit nach den 

Anforderungen vom ProdSG bzw.  

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

erreicht wird. Der rechtlich erfor-

derliche Nachweis zum Konformi-

tätsverfahren, erfolgt über das Do-

kument Risikobeurteilung und des-

sen Teildokumente. Die Bearbei-

tung erfolgt über die Identifizierung 

und Bewertung von Gefahren, bis 

zur Verifizierung und Validierung 

der funktionalen Sicherheit. Dieser 

Aufwand trifft im Besonderen den 

Sondermaschinenbau. Auch der 

Betreiber hat zur Erreichung seiner 

Schutzziele ein Interesse an der 

Risikobeurteilung und fordert 

diese. 

Wird der Betreiber, durch Eigen-

herstellung, Verkettung oder Ver-

änderung selbst zum Hersteller, ist 

dieser auch zur Erstellung einer 

entsprechenden Risikobeurteilung 

verpflichtet. 

Eine sinnvolle und wirtschaftliche 

Erstellung kann nur erreicht werden, 

indem das Konformitätsverfahren 

vernünftig in die bestehenden Pro-

zesse eingebunden wird. Das Aus-

füllen und Bewerten von allgemei-

nen Checklisten, führt selten zum 

Erfolg. In den beteiligten Abteilun-

gen (Einkauf, Konstruktion, Inbe-

triebsetzung), wird die gute ingeni-

eurmäßige Praxis durchgeführt, 

ohne zeitgleich mit einer Risikobeur-

teilung bzw. dem Konformitätsver-

fahren verknüpft zu werden. Mit ei-

nem Validierungsplan im Konformi-

tätsverfahren, können Fehler früh-

zeitig erkannt und Abnahmeprob-

leme minimiert oder gar verhindert 

werden. 
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K o n f l i k t e  

S o n d e r m a s c h i n e n b a u  

Risikobeurteilung 
nach  

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 


